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1. Wahrnehmung der parlamentarischen Haushaltskontrolle  

Die parlamentarische Haushaltskontrolle wird im Deutschen Bundestag durch den Haushaltsaus-
schuss und seinen Unterausschuss – Rechnungsprüfungsausschuss – wahrgenommen.1 

2. Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungshof 

Die Finanzkontrolle ist in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich Sache des Bundes-
rechnungshofs (BRH) und seiner Prüfungsämter. Sie beinhaltet eine ex-post-Kontrolle der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des Bundes sowie eine begleitende Kontrolle der Haushaltsfüh-
rung. 
 
Der BRH ist eine oberste Bundesbehörde und als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle nur 
dem Gesetz unterworfen (Art. 114 GG). Er ist also unabhängig gegenüber dem Parlament und der 
Regierung. Der BRH ist auch in all seiner Prüfungstätigkeit frei; er bestimmt allein, was, wann, 
wo und wie er prüft. Seine Prüfungstätigkeit erstreckt sich auf den Gesamthaushaltsplan, d. h. 
auch auf die Einzelpläne des Bundestages und anderer Verfassungsorgane. 

Neben der traditionellen Prüfungsaufgabe räumt § 88 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
dem BRH aufgrund seiner Prüfungserfahrungen eine eigenständige Beratungsaufgabe ein. Im Rah-
men dieser Beratungstätigkeit kann der BRH auf Ersuchen des Parlaments, der Bundesregierung 
oder eines einzelnen Ministers tätig werden. Diese Beratungstätigkeit ist in eine umfassendere 
begleitende Kontrolle des Haushaltsgeschehens eingebunden. Der BRH nimmt teil an der Aufstel-
lung des Bundeshaushalts zunächst auf Ressortebene und sodann auf der Ebene der parlamenta-
rischen Beratung des Haushaltsentwurfs im Haushaltsausschuss und an den vorbereitenden Be-
richterstattergesprächen. Der Bundesrechnungshof berichtet dem Haushaltsausschuss und dessen 
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) zu aktuellen finanzrelevanten Entscheidungen. 

Die Verwendung der Berichte, die der BRH im Rahmen seiner beratenden Funktion erstellt, liegt 
im Ermessen der ersuchenden Stelle. Diese Berichte bieten bestenfalls Entscheidungshilfen. 
Denn gemäß ihrem Wesen können solche Berichte nur eine objektive Darstellung des Sachver-
halts, die Vermittlung relevanter Informationen oder Hinweise auf Risiken und Probleme bein-
halten. 

Die wichtigste Form der Unterrichtung des Parlaments geschieht in Form der jährlichen Bemer-
kungen des BRH zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, die förmlich dem Parlament 
und der Bundesregierung zugeleitet werden. Die Bemerkungen enthalten eine zeitnahe Unter-
richtung des Gesetzgebers über festgestellte Mängel in der Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Bundes. In die Bemerkungen werden nur solche Angelegenheiten aufgenommen, die zwischen 
BRH und geprüfter Verwaltungsstelle strittig geblieben sind. 

Die Bemerkungen werden ausführlich im RPA bei Anwesenheit von Vertretern des betreffenden 
Ressorts, des BRH und des Bundesfinanzministeriums behandelt. Der RPA fasst zu jedem bemän-
gelten Sachverhalt einen förmlichen Beschluss. Diese Beschlussempfehlungen werden in einem 
Bericht an den Haushaltsausschuss zusammengefasst und von diesem dem Parlament zugeleitet. 

                                     

1 Vgl. §§ 54, 95 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT). 
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Der Bericht und die Beschlussempfehlungen des RPA zu den Bemerkungen dienen als Beratungs-
grundlage für das Entlastungsverfahren im Parlament. Die Entlastung der Bundesregierung, über 
die Bundestag und Bundesrat unabhängig voneinander beschließen, hat keine rechtsgestaltende 
Bedeutung. 

Die vom RPA gefassten und vom Parlament mitgetragenen Beschlüsse sind allerdings von der be-
treffenden Verwaltung zu beachten und - soweit vorgesehen - auch umzusetzen. In der Regel 
wird mit der jeweiligen Beschlussempfehlung der betreffenden Verwaltung auch eine zeitlich ge-
nau festgelegte Berichtspflicht vorgegeben. Diese Berichte werden jedoch - anders als die Bemer-
kungen des BRH - nicht dem Parlament direkt, sondern seinem Haushaltsausschuss bzw. RPA 
zugeleitet und dort behandelt. 

 

*** 


